
Name der Jugendorganisation
(des Veranstalters

Anschrift PLZ __________ Ort ___________________________________________________________

Straße _______________________________________________________________________

Telefon ________________________________ Fax __________________________________

E-Mail _______________________________________________________________________

Art der Ferienaktion

Veranstaltungsort

Bundesland

Dauer vom                                                            bis

Geschätzte Anzahl der Kinder

Anzahl der Aufenthaltstage
(inkl. An-/Abreisetag)

Name 

Anschrift PLZ __________ Ort ___________________________________________________________

Straße _______________________________________________________________________

Telefon ________________________________ Fax __________________________________

E-Mail _______________________________________________________________________

Bankverbindung Institut _______________________________________________________________________

BLZ _____________________  Konto-Nr. ___________________________________________

BIC _____________________  IBAN  ______________________________________________

lautend auf ___________________________________________________________________

Angaben zum/zur Antragsteller/in:

Für die Durchführung verantwortlich:

Anträge bitte rechtzeitig vor Beginn 
der Aktion bis spätestens 15. Juni des
Antragjahres an nebenstehende 
Adresse übermitteln.

Bezugnehmend auf Ihre Förderungsgrundsätze für die Kinder- und Jugendferienlager ersuchen wir um Geneh-
migung eines Landeszuschusses von 1 Euro pro Person und Tag.

Achtung!
Überweisungen auf Sparbücher können nicht durchgeführt werden.
Bei Namenskonto unbedingt Funktion (z.B. Jungscharführer u.dgl.) anführen!

Stand: Februar 2011
DVR: 0069264

Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich
finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

Eingangsstempel

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Bildung und Gesellschaft
Landesjugendreferat

Bahnhofplatz 1
4021 Linz

KINDER- UND JUGENDFERIENLAGER
Ansuchen um Landesbeitrag aus Jugendförderungsmitteln

BGD-LJR/E-19

OBERÖSTERREICH
LAND



Förderungen an Unternehmen werden für einen in § 4 Z. 2 der Allgemeinen Förderungsrichtlinien näher festgelegten Zeit-
raum untersagt, wenn die Förderungswerberin / der Förderungswerber auf Grund der illegalen Beschäftigung von Arbeit-
nehmern (insbesondere nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz) durch ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde rechts-
kräftig verurteilt oder bestraft worden ist.

Ich (Wir) bin (sind) innerhalb der letzten fünf Jahre wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften rechtskräftig verurteilt oder bestraft
worden

Ja  Nein 

Wenn ja:  am_________________, am ________________________

Beachtung des Diskriminierungs- und Benachteiligungsverbotes:
Im Oö. Anti-DiskriminierungsG, LGBl. Nr. 50/2005 (http://www.ris.bka.gv.at/lr-oberoesterreich) ist jede Diskriminierung aus
Gründen der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der
sexuellen Ausrichtung verboten.

Die Förderungswerberin/der Förderungswerber verpflichtet sich zur Einhaltung der im Oö. Antidiskriminierungsgesetz enthaltenen
Bestimmungen.

De-minimis-Beihilfen:

Auf Grund der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften der Europäischen Union muss eine Förderung an klei-
nere und mittlere Unternehmen (KMU) nicht notifiziert (angemeldet) und genehmigt werden, wenn damit
innerhalb der letzten drei Steuerjahre der Betrag von 200.000 Euro an insgesamt erhaltenen De-minimis-Bei-
hilfen nicht überschritten wird.

Ich (Wir) habe(n) in den letzten drei Jahren De-minimis-Beihilfen erhalten

Ja     Nein   
Wenn ja:  Bitte vollständige Übersicht anschließen

Beachtung von Gender Mainstreaming und Gleichstellung von Frauen und Männern:
Auf Basis der Staatszielbestimmungen in Art. 7 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes bzw. Art. 8 Abs. 4
des Oö. Landes-Verfassungsgesetzes verpflichtet sich die Förderungswerberin / der Förderungswerber zur
Einhaltung des Prinzips der Gleichstellung von Frauen und Männern.

(Nähere Informationen finden Sie unter http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/ooe/genderfolder.pdf)
Eine Förderung des Landes Oberösterreich ist ausgeschlossen, wenn die tatsächliche Gleichstellung von
Frauen und Männern dadurch beeinträchtigt wird.

In welchen Bereichen unterstützt die Förderung konkret die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und
Männern?
(Bitte kreuzen Sie jene Bereiche an, die aus Ihrer Sicht zutreffen)

Gleiche Entlohnung für gleichwertige Arbeit – Abbau von Einkommensunterschieden zwischen den Geschlech-
tern

Verbesserung der Zugangschancen, vor allem für Frauen am Arbeitsmarkt

Verbesserung der Berufschancen, Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen

Gerechtere Verteilung der familiären Betreuungsarbeit und der ehrenamtlichen Tätigkeit

Aufweichen bzw. Überwinden von traditionellen Rollenbildern

Ausgewogener Zugang und Nutzung der Förderung bzw. der Angebote und Leistungen Ihrer Organisation durch
Frauen und Männer gleichermaßen.

Mit welchen Maßnahmen, auf die sich die Förderung bezieht, werden konkrete Schritte zu mehr Gleichstel-
lung zwischen den Geschlechtern erzielt?

(Beantwortung ist nicht Voraussetzung für die Förderungsgewährung und dient uns lediglich zur Information)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________



FÖRDERUNGSGRUNDSÄTZE FÜR DIE GEWÄHRUNG EINES LANDESBEITRAGES BEI DER DURCH-
FÜHRUNG VON KINDER- bzw. JUGENDFERIENLAGER 

1. Anträge können von allen Ortsgruppen der oö. Jugendorganisationen gestellt werden, die im LandesJugendbeirat
vertreten sind: 

2. Für Ferienlager für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien, die der allgemeinen Persönlichkeitsbildung dienen. 

3. Dauer der Ferienlager mindestens fünf Tage bis höchstens vierzehn Tage (inklusive An- und Abreisetag). Für allen-
falls länger dauernde Lager gibt es für die 14 Tage übersteigende Dauer keine Förderung. 

4. Der Zuschuss aus Jugendförderungsmitteln des Landes OÖ. beträgt in diesem Jahr pro Tag und TeilnehmerIn 1
Euro. 

5. Alter der TeilnehmerInnen zwischen 6. und vollendetem 18. Lebensjahr. 

6. Veranstaltungsort in Österreich, Wohnort der Teilnehmer in Oberösterreich.

7. Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn der Aktion bis spätestens 15. Juni des lfd. Jahres beim Amt der Oö. Landesre-
gierung, Direktion Bildung und Gesellschaft, LandesJugendReferat, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, einzureichen. 

8. Nach Einlangen des Antrages wird eine schriftliche Zusage über den zu erwartenden Zuschuss gegeben, soweit Lan-
desmittel zur Verfügung stehen. 

9. In das Informationsblatt für die Eltern der TeilnehmerInnen ist der Hinweis "Gefördert aus Jugendförde-
rungsmitteln des Landes" aufzunehmen. Gleichzeitig ersuchen wir um die Schaltung des Logos des Jugend 
Referates des Landes Oö. Das Logo erhalten Sie als Download unter: http://www.ooe-jugend.at/downloads
<formulare>.

10. Nach Durchführung des Ferienlagers ist eine TeilnehmerInnenliste bis spätestens vier Wochen nach Ende der Feri-
enlagers an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft, JugendReferat des Landes Oö,
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, zu senden. 

11. Nach Prüfung der eingesandten Unterlagen wird die Anweisung des Landeszuschusses auf die auf der Förderungs-
erklärung bekannt zu gebende Bankverbindung veranlasst. 

12. Wenn sich erweist, dass die Förderung aufgrund unrichtiger Gesuchsangaben gewährt wurde, besteht Rückzah-
lungspflicht. 

13. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht nicht.

Ich (Wir) stimme(n) zu, dass mein (unser) Förderungsansuchen mit Hilfe des automatisationsunterstützten Datenverkehrs
im Sinne der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 165/1999, abgewickelt wird; diese Zustimmung
schließt ein, dass mein (unser) Name und meine (unsere) Adresse sowie Zweck, Art und Umfand der Förderung im Rah-
men von Förderungsberichten veröffentlicht werden können.

Der/die Antragsteller/in bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner/ihrer Angaben:

_________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/r Zeichnungsberechtigten

Rückfragen:

Maria Nahringbauer, Tel. 0732/7720-15524
Renate Hinterberger, Tel. 0732/7720/15710

Fax: 0732/7720-216330 E-Mail: bgd.post@ooe.gv.at  http://jugendarbeit.ooejugend.at/fileadmin/Juge-
ndreferat_Resourcen/Bilder/Formulare/FerienlagerFoerderung.pdf

Ich (Wir) stimme(n) ausdrücklich einer Veröffentlichung meines/r (unseres/r) Namens und Anschrift, des Zwecks sowie
Art und Höhe der Förderung im Rahmen von Förderberichten zur Information der Öffentlichkeit und der Organe des Lan-
des über die Verwendung von Fördermitteln des Landes Oberösterreich, insbesondere im Internet, zu.

_________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Firmenmäßige bzw. satzungsmäßige Unterschrift
der Förderungswerberin/des Förderungswerbers)



Förderungserklärung

Ich (Wir) erkläre(n) bzw. verpflichte(n) mich (uns), für den Fall einer Gewährung von Förderungsmitteln des Landes
Oberösterreich, die "Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich" *) vollinhaltlich und verbindlich anzu-
erkennen, insbesonders

• die sich aus § 7 der Richtlinien ergebenden Förderungsbedingungen und darüber hinaus vom Land Oberösterreich
erteilte Bedingungen, Auflagen oder Fristen einzuhalten bzw. zu erfüllen; 

• einer Datenverwendung bzw. Datenveröffentlichung gemäß § 9 der Richtlinien zuzustimmen;

• einer gemäß § 11 der Richtlinien eintretenden Rückzahlungsverpflichtung nachzukommen;

• die widmungsgemäße Verwendung des Förderungsbetrages durch die Vorlage einer TeilnehmerInnenliste nachzuwei-
sen.

Für den beantragten Förderungszweck habe(n) ich (wir) bereits eine Förderung aus öffentlichen Mitteln erhalten
oder wurde mir/uns zugesagt:

Ja Nein Zutreffendes bitte ankreuzen!

Wenn ja: Höhe der Förderung: ___________________ Euro

Förderstelle(n) samt Genehmigungsdaten: _____________________________________________________________________

Für den beantragten Förderungszweck habe(n) ich (wir) noch bei anderen Stellen um eine Förderung aus öffent-
lichen Mitteln angesucht oder werd(n) ich/wir noch ansuchen:

Ja Nein Zutreffendes bitte ankreuzen!

Wenn ja: Förderstelle(n): _____________________________________________________________________________________

1

2

3

*)   Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich, Fin-010104/126-2003, verlautbart in der Amtlichen Linzer Zeitung vom 3. April 2003, Folge

7/2003 und auf der Homepage des Landes Oö. unter http://www.land-oberooesterreich.gv.at >Themen >Förderungen >Allg. Förd.-Richtlinien



§ 4

1. Eine Förderung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn

• der Förderungszweck offensichtlich nicht erreicht werden kann;

• ein Notstand bei einem wirtschaftlichen Unternehmen selbst
mit Hilfe der Förderung nicht behoben werden kann;

• die Durchführung des zu fördernden Vorhabens die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Förderungswerberin oder des Förde-
rungswerbers übersteigt oder im ursächlichen Zusammenhang
mit diesem Vorhaben zu ihrer/seiner Zahlungsunfähigkeit
führen würde;

• gegen die Förderungswerberin oder den Förderungswerber ein
Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- (Schuldenregulierungs-),
Ausgleichs- oder Reorganisationsverfahren anhängig ist;

• die tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und Männern
dadurch beeinträchtigt wird;

• das Diskriminierungs- oder Benachteiligungsverbot gemäß
dem Oö. Antidiskriminierungsgesetz, LGBl. Nr. 50/2005
i.d.g.F., (abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at/lr-oberoester-
reich/) nicht beachtet wird.

Eine Förderung kann versagt werden, wenn über das Vermögen
der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers einmal ein
Konkursverfahren eröffnet und abgeschlossen bzw. mangels Ver-
mögens nicht eröffnet wurde. 

2. Die Vergabe von Förderungen an wirtschaftliche Unternehmen ist
davon abhängig zu machen, dass diese Unternehmen nicht
wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften bestraft worden
sind. Bei erstmaligem Verstoß ist der Ausschluss von Förderun-
gen anzudrohen; im Wiederholungsfall ist der Ausschluss für die
Dauer von zwei, bei weiteren Wiederholungen für die Dauer von
fünf Jahren ab Rechtskraft der letzten Bestrafung vorzunehmen.

§ 7

1. Ein gefördertes Vorhaben ist zur Gänze durchzuführen. Bei der
Durchführung des Vorhabens sind die Grundsätze der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten und ist
der Förderungsbetrag im Rahmen der eingesetzten Gesamtmittel
wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu verwenden, für
den er gewährt wurde.

2. Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber haben gege-
benenfalls die nachstehend angeführten und darüber hinaus
erteilten Bedingungen, Auflagen oder Fristen einzuhalten bzw. zu
erfüllen:

a) Über Aufforderung der Förderstelle sind Kostenberechnungen
vorzulegen; entstehen durch die Investition Folgekosten bzw.
Folgeausgaben, sind diese möglichst genau abzuschätzen und
zusammen mit Finanzierungsplan, Kapitalnachweis usw. in der
von der Förderstelle gewünschten Form darzulegen.

b) Bei Förderung eines Vorhabens mit einer Gesamthöhe von
mindestens 2 Mio. Euro und einem Förderungsausmaß von
mindestens 40 % der Gesamtkosten des Förderungsgegen-
standes ist die Vergabe von Aufträgen jedenfalls gemäß der
ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 1. März 2000 vorzuneh-
men, sofern auf die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang
mit dem geförderten Vorhaben nicht ohnehin das Bundesver-
gabegesetz in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist.

c) Wird die Durchführung bzw. Abwicklung geförderter Vorhaben
zur Gänze oder teilweise an Dritte übertragen, ist sicher zu
stellen, dass die sich auf die Durchführung und Abwicklung des
Förderungsgegenstandes sowie auf die Kontrollrechte des
Landes beziehenden Bestimmungen der Allgemeinen Förde-
rungsrichtlinien bzw. der Förderungserklärung an die Vertrags-
partner überbunden werden.

d) Über Aufforderung ist über die widmungsgemäße und ökono-
mische Verwendung des Förderungsbetrages fristgerecht zu
berichten bzw. sind Nachweise in der vom Land gewünschten
Form zu erbringen.

e) Über Aufforderung der Förderstelle ist ein positiver Einfluss der
Förderung auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern
in geeigneter Form nachzuweisen.

f) Den Organen oder Beauftragten des Landes (zB. Oö. Landes-
rechnungshof) und der EU ist Einsicht in die Bücher und Bele-

ge sowie in sonstige der Überprüfung des Förderungsvorha-
bens dienende Unterlagen und die Besichtigung an Ort und
Stelle zu gestatten und sind die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen bzw. durch geeignete Auskunftspersonen erteilen zu
lassen sowie über Verlangen Jahresabschlüsse vorzulegen. 

g) Das geförderte Vorhaben ist für eine angemessene Dauer, die
von der Förderstelle festgelegt wird, dem Förderungszweck zu
widmen.

3. Das Land Oberösterreich kann jederzeit, wenn nachträglich
besondere Umstände eine Änderung der festgelegten Bedingun-
gen und Auflagen es erfordern, neue oder zusätzliche Bedingun-
gen und Auflagen vorsehen; hierüber ist eine entsprechende
Zusatzvereinbarung zu treffen.

§ 9

1. Die im Förderungsansuchen enthaltenen sowie bei der Abwick-
lung und Kontrolle der Förderung anfallenden personenbezoge-
nen und gemäß dem Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.
165/1999 in der geltenden Fassung, automationsunterstützt ver-
arbeiteten Daten können an

• die zuständigen Organe des Bundes,

• die zuständigen Landesstellen,

• den Oö. Landesrechnungshof für Prüfungszwecke,

• die Organe der EU für Kontrollzwecke,

• das beim Bundeskanzleramt eingerichtete Kontaktkomitee für
die Koordinierung der Finanzierungs- und Förderungseinrich-
tungen,

• andere Förderungsstellen auf Anfrage, insoweit dies für deren
Koordinationsaufgaben erforderlich ist, sowie an

• Dritte zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftli-
chen Analysen und Berichte über die Auswirkung der Förde-
rung – unter Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen –

übermittelt werden.

2. Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen und Förde-
rungsempfänger sowie Zweck, Art und Höhe der Förderung kön-
nen in Förderberichte aufgenommen werden. Bei Förderungen
ab einem Betrag von 4.000 Euro ist, sofern die Oö. Landesregie-
rung nicht bestimmte Förderungsmaßnahmen davon ausnimmt,
die Zustimmung der Förderungsempfängerin oder des Förde-
rungsempfängers zur Veröffentlichung dieser Daten zum Zweck
der Information der Öffentlichkeit und der Organe des Landes
über die Verwendung von Fördermitteln des Landes Oberöster-
reich im Rahmen von Förderberichten, insbesondere im Internet,
einzuholen. 

Im Fall einer Nichtzustimmung oder eines schriftlichen Widerrufes
der Zustimmung zur Veröffentlichung von Daten im Förderbericht
des Landes Oberösterreich behält sich das Land Oberösterreich
eine Prüfung vor, ob dennoch eine Übermittlung der Daten auf-
grund einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung oder Ver-
pflichtung oder nach einem entsprechend positiven Ergebnis
einer Interessenabwägung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 DSG 2000
(Rechtfertigung durch überwiegend berechtigte Interessen der
Auftraggeberin oder des Auftraggebers oder eines Dritten) mög-
lich ist.

3. Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen und Förde-
rungsempfänger sowie Branche, Art und Inhalt des Projektes,
Gesamt- und förderbare Projektkosten, Art und Höhe der Förde-
rung und die programmbezogenen Indikatoren können für even-
tuelle Berichte im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts an die
Wettbewerbsbehörde, bei EU-kofinanzierten Projekten eventuell
auch an die im Zusammenhang mit der Begleitung der Zielpro-
gramme bzw. der Gemeinschaftsinitiativen eingesetzten Begleit-
ausschüsse und an die zuständigen EU-Finanzkontrollinstitutio-
nen für EU-Strukturfondsmittel weitergegeben werden. 

4. Gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 des Oö. Landesrechnungshofgesetzes,
LGBl. Nr. 38/1999 in der geltenden Fassung, werden allfällige
Prüfungsberichte des Landesrechnungshofes den betreffenden
Organen des Landes sowie der Öffentlichkeit zur Kenntnis
gebracht.
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Auszug aus den Allgemeinen Förderungsrichtlinien



§ 11

1. Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber haben sich
im Rahmen der Förderungserklärung (§ 8) zu verpflichten,  eine
gewährte Förderung sofort samt Zinsen (Z. 2) zurückzuzahlen
und/oder das Erlöschen zugesicherter, aber noch nicht ausbe-
zahlter Förderungen zur Kenntnis zu nehmen, wenn 

• die Förderung auf Grund wissentlich unrichtiger Angaben
erwirkt wurde,

• der Förderungsbetrag widmungswidrig verwendet wurde,

• Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht erfüllt wurden,

• übernommene Verpflichtungen nicht eingehalten oder Zustim-
mungen widerrufen wurden,

• über ihr Vermögen vor ordnungsgemäßem Abschluss des Vor-
habens ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines
Konkurses mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt
wird und dadurch insbesondere der Förderungszweck nicht
erreichbar oder gesichert erscheint,

• das mit dem geförderten Vorhaben im Zusammenhang ste-
hende Unternehmen, Objekt, Projekt usw. innerhalb der vom
Land festgesetzten Dauer der Widmung ganz oder teilweise
veräußert oder in Bestand gegeben wird oder wenn aus einem
sonstigen Anlass ein Wechsel in der Person der Förderungs-
empfängerin oder des Förderungsempfängers eintritt. Ausge-
nommen ist der Übergang des Unternehmens, Objektes, Pro-
jektes usw. an die Ehegattin oder den Ehegatten und der ein-
malige Übergang an Verwandte bis zum dritten Grad bzw. mit
ausdrücklicher Zustimmung des Landes auch der Übergang an
sonstige Personen, wenn der Förderungszweck weiterhin
erfüllt wird.

Die Rückzahlungsverpflichtung samt einer Verzinsung gilt
grundsätzlich auch für den Fall, dass das geförderte Vorhaben
nach Erhalt und widmungsgemäßer Verwendung der Förde-
rung innerhalb der vom Land festgesetzten Dauer der Wid-
mung aufgegeben, eingestellt, stillgelegt usw. wurde. Der
Rückzahlungsbetrag kann jedoch in Berücksichtigung der
Umstände, die zur Aufgabe, Einstellung, Stilllegung usw.
geführt haben, sowie vor allem in Berücksichtigung des Zeit-
raumes der widmungsgemäßen Nutzung verkürzt oder zur
Gänze nachgelassen werden.

2. Bei einer Rückforderung gemäß Z. 1 werden ab dem Tag der Aus-
zahlung Zinsen in der Höhe von 6 % über dem zum Zeitpunkt der
Auszahlung der Förderung geltenden Basiszinssatz (§ 1 Abs. 1 
1. Euro-Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 125/1998) pro Jahr  gel-
tend gemacht. Der ermittelte Zinssatz gilt unverändert bis zur vol-
len Abstattung des Rückzahlungsbetrages, im Falle eines Zah-
lungsverzuges werden die verrechneten Zinsen kapitalisiert. Bei
einer unterjährigen Zinsenberechnung erfolgt die Zinsenfestle-
gung auf Basis tatsächlicher Tage.

(Zinsenformel:    Kapital x Zinssatz x Tage)
36.500

3. Im Falle der Nichtbeachtung der Rückzahlungsverpflichtung bei
Feststellung einer widmungswidrigen Verwendung ist neben der
zivilrechtlichen Durchsetzung des Rückforderungsanspruches
auch Strafanzeige gemäß § 84 Strafprozessordnung 1975 in Ver-
bindung mit § 153b Strafgesetzbuch zu erstatten.
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